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1709 August 1 . , Meersburg A
SCHREIBEN DES BISCHOFS VON KONSTANZ, JOHANN FRANZ [ SCHENK VON

STAUFFENBERG], AN DEN [ALT] AMMANN UND TAGSATZUNGSGE¬
SANDTEN VON STADT UND AMT ZUG, BEAT JAKOB II . ZURLAU¬
BEN, BADEN

1
"Der Herr Ehrengesandte beliebe aus beygehender Copeylichen Antaag des meh¬

reren zu ersehen , was Jch an dessen Herren Principalen wegen der zwischen mir

[als Gerichtsherr der Stadt Bischofszell ] undt dem Collegiat Stüfft [ Bischof-
2

zell ] hafftender Differenz die Auffnemmung der Bürgeren betreffend unterm

17 . huius gelangen lassen . Wann nun nicht ohnzeithig zue besorgen , das , ohn-

erachtet ged . ohnruheige Undterthanen zue Frawenfeldt die sach verlohren,

auch die Appellation [ an die Jahrrechnung von 1708 ] zue Baaden propter dissi¬

dentiam causae deseriert haben , dergestalten das Sie nicht Einmahl Erschinen

seind , mithin dardurch Mir undt dem Collegiat Stüfft zue Bischoffzell , weil¬

ten mann disseiths die ganze Tagsazung hindurch die daselbst deswegen Subsi-



stieren müessen , grosse Kosten verursacht haben 3 dieselbe nunmehro die sach

de novo widerumb movieren möchten . So ist von mehr gedachtem Collegiat Stüfft

vor nöthig Erachtet worden 3 dero Custodem Joseph Franz Tschorno [ S c h o r-

n o] desswegen nacher Baaden Eigens abzueschikhen 3 undt den Herren Ehrenge¬

sandten [ der Schirmorte ] Ein - und anders vor stellen zue lassen . Jch thue da-

hero denselben gleichfahls . . . Ersuechen Jhne Custodem Tschorno diser Sachen

halber auch in Meinem Nammen ohnschwehr anzuehören , zuemahlen sich auff seine

Vorstellung solchergestalten zu erklären 3 wie Es die aequitet undt Justiz

selbsten Erfordern mag 3 massen dann leicht zu erachten 3 dass 3 wann denen Un¬

ruheigen leüthen wider den weeg rechtens in infinitum gehör gegeben undt Jhre

gegentheill nach belieben mit grossen Speesen im Veldt herumbzuesprengen ge¬

stattet werden solte 3 mann von denenselben niemahl gesichert sein solte.

Dess Herren . . . rüohmliche aequanimitet lasset mich keineswegs zweiflen 3 der¬

selbe werde die Temeritet diser Underthanen von selbsten begreiffen undt Sie

ohne femers anhören abzueweisen gedenkhen " .

1 ) s . AH 54/88 2 ) vgl . EA VI 2 , 1809 Art . 580ff

Original , mit Siegel - AH 54 , 239 - 240 - Blatt 240 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

